
 

REGIONALE PLANUNGSGEMEINSCHAFT 
MITTELTHÜRINGEN 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 

Beschluss-Nr. PLV 30/06/22 vom 07.12.2022 
 

der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) über die 
 

vorläufigen Kriterien zur Ermittlung von Vorranggebieten Windenergie 
 

Mit Beschluss vom 07.12.2022 (PLV 29/05/22) hat die Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthü-
ringen den Beschluss zur Aufstellung eines Sachlichen Teilplans „Windenergie“ gefasst. Der Be-
schluss über die vorläufigen Kriterien zur Ermittlung von Vorranggebieten Windenergie stellt eine 
Zwischenetappe im Rahmen der Erarbeitung des ersten Planentwurfs dar.  

Die Anlage zum Beschluss PLV 30/06/22 besteht aus einer Liste von Kriterien zur Ermitllung von 
Vorranggebieten Windenergie.  

1. Im Rahmen der Aufstellung des Sachlichen Teilplans „Windenergie“ werden die in An-
lage 1 aufgelisteten Kriterien herangezogen, um die Vorranggebiete Windenergie für 
den ersten Planentwurf zu ermitteln – soweit und solange sich die Kriterien im weiteren 
Arbeitsprozess als sachgerecht erweisen. Der Planungsausschuss kann im weiteren 
Arbeitsprozess Änderungen an den Kriterien vornehmen und der Planungsversamm-
lung spätestens gemeinsam mit dem ersten Planentwurf als Beschlussempfehlung vor-
legen. Der endgültige Kriterienkatalog und die endgültigen Tabuzonenkarten für den 
ersten Planentwurf werden von der Planungsversammlung gemeinsam mit dem Plan-
entwurf beschlossen werden (im Rahmen des Beschlusses zur Freigabe des Planent-
wurfs für die Beteiligung). 

2. Zusätzlich zu den in Anlage 1 aufgelisteten Kriterien wird für die Vorranggebiete Wind-
energie eine Mindestgröße für mindestens 3 Windenergieanlagen angesetzt. 

3. Der Planungsausschuss wird beauftragt zu prüfen, ob Kriterien zum Mindestabstand 
zwischen Vorranggebieten Windenergie sowie zur maximalen Umfassung von Ort-
schaften angewendet werden sollen. 

Begründung: 

Zu 1.: 

Ziel der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen ist es, den anstehenden Ausbau der 
Windenergienutzung möglichst verträglich zu gestalten, indem konfliktarme Standorte für die 
Windenergienutzung ausgewiesen werden. Dazu ist es erforderlich, Konflikte mit der Windener-
gienutzung zu erkennen und zu bewerten. Dies geschieht in einem ersten Schritt, indem Kriterien 
für die Ermittlung von Vorranggebieten Windenergie definiert werden. Es gibt dabei zwei Arten von 
Kriterien: 

Tabukriterien: Die in Tabuzonenkarten visualisierbaren Tabukriterien werden pauschal und von 
vornherein von der Windenergienutzung ausgenommen – entweder, weil sie aus tatsächlichen 
oder rechtlichen Gründen nicht für die Windenergienutzung zur Verfügung stehen oder aber, weil 
der Plangeber die den Tabukriterien zugrundeliegenden Belange pauschal höher gewichtet als die 
Windenergienutzung. In den Tabuzonen werden folglich keine Vorranggebiete Windenergienut-
zung ausgewiesen. 
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Kriterien für die Einzelfallprüfung: In denjenigen Räumen, die außerhalb der Tabuzonen liegen, 
kommen die Kriterien für die Einzelfallprüfung zum Zuge. Sie dienen dazu, folgende Belange einer 
Abwägung zuzuführen: 

 Belange, für die gar keine oder keine flächendeckenden Geodaten vorliegen. 

 Belange, die aus der Natur der Sache heraus sinnvollerweise nur im Rahmen einer Einzelfall-
betrachtung berücksichtigt werden können – wie z.B. Belange des Denkmalschutzes. 

 Belange, die der Plangeber nicht pauschal höher gewichten möchte als die Windenergienut-
zung.  

Die in der Anlage aufgeführten Kriterien für die Einzelfallprüfung sind zum Zeitpunkt des Beschlus-
ses nicht abschließend, da beispielsweise im weiteren Arbeitsprozess zusätzliche Belange rele-
vant werden können. 
Änderungen an den Kriterien können sich im weiteren Arbeitsprozess vor allem dann ergeben, 
wenn 

 sich die Sach- und Rechtslage ändert, 

 sich die Datenlage ändert oder 

 der Plangeber zu neuen Erkenntnissen gelangt. 

Zu 2.: 

Die in der Anlage aufgeführten Kriterien werden ergänzt durch weitere Kriterien. Die Mindest-
größe für die Vorranggebiete Windenergie wird auf diejenigen Flächen angewandt, die nach Ab-
zug der Tabuzonen verbleiben. Es werden also nur solche Flächen einer Einzelfallprüfung unter-
zogen, auf denen mindestens drei Windenergieanlagen plaziert werden können. Auf diese Weise 
wird die vom Gesetzgeber mit dem Instrument der Vorranggebiete angestrebte Mindestkonzent-
ration gegenüber verstreuten Einzelstandorten von Windenergieanlagen erreicht. Zugleich ist die 
Mindestanzahl von 3 Windenergieanlagen auch die Größenordnung, die sich, ausgehend von 
Anlage 1 des Umweltverträglichkeitsgesetzes als im Einzelfall einer standortbezogenen Prüfung 
zu unterziehen, auch in anderen Bereichen als Windpark oder Windfarm etabliert hat. Der genaue 
Wert für die Mindestgröße der dafür benötigten Fläche wird im weiteren Arbeitsprozess definiert.  

Zu 3.: 

Mit der Absicht, eine Standortkonzentration zu erreichen und die einzelnen Standorte auch als 
solche wahrzunehmen, kann es, nachdem die Einzelfallkriterien zur Anwendung kamen, zusätz-
lich ebenso sinnvoll sein, einen Mindestabstand zwischen den Vorranggebieten Windenergie an-
zusetzen sowie die Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen als Kriterium zu be-
rücksichtigen. Diese Entscheidung kann jedoch erst getroffen werden, wenn die Ergebnisse der 
Einzelfallprüfung vorliegen. Dementsprechend werden diese Kriterien zwar zunächst für die wei-
tere Arbeit ins Auge gefasst, unterliegen im Prozess jedoch bis auf Weiteres gewohnheitsgemäß 
einer noch zu treffenden vorbereitenden Entscheidung durch den Planungsausschuss. 

Abstimmungsergebnis: 

Mitglieder gesamt: 23 
Anwesende Stimmberichtigte: 20 
Zustimmung: 18 
Gegenstimmen: - 
Enthaltung: 2 

gez. Henning 
Präsident 


